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CAS
Court of Arbitration for Sport
Der CAS, der Internationale Sportgerichtshof mit Sitz in Lausanne, ist die oberste 
Sportgerichtsbarkeit und als solche die letztmögliche Entscheidungsinstanz für 
Sportverbände und die Nationalen Olympischen Komitees in Streitfragen rund 
ums internationale Sportrecht. Der CAS wurde 1984 auf Initiative des Internatio-
nalen Olympischen Komitees (IOC) als unabhängiges Gremium gegründet, da mit 
der zunehmenden Professionalisierung und Kommerzialisierung des Sports im-
mer neue sportspezi�sche Rechtsfragen geklärt werden mussten. Seit jeher steht 
der CAS in der Kritik. Er selbst unterliegt Schweizer Recht, so dass seine Entschei-
dungen vor dem Schweizer Bundesgericht angefochten und von diesem auch auf-
gehoben werden können. Außerdem haben die CAS-Entscheidungen keine zivil- 
und strafrechtliche Relevanz. Bislang sind allerdings lediglich drei Entscheidungen 
erfolgreich vor dem Bundesgericht angefochten worden.
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nicht grenzenlos. So müssen zwingende Rechtsvorschriften des staatli-
chen Rechts wie etwa gesetzliche Verbote oder die guten Sitten beachtet 
werden. Auch der Grundsatz von Treu und Glauben kann im Rahmen 
einer Inhalts- und Angemessenheitsprüfung der Regelsetzung und -an-
wendung zu einer Korrektur durch staatliche Gerichte führen. Ferner 
spielen kartellrechtliche Erwägungen aufgrund der faktischen Mono-
polstellung der Verbände eine zunehmende Rolle. 

Mit der Kommerzialisierung ist ein weiterer Teilnehmer auf den Markt getreten 
– Vermarktungsagenturen. Welche Bedeutung haben diese im juristischen Sinn? 
Vermarktungsagenturen beraten Unternehmen, Clubs, Verbände, Ligen 
und prominente Sportler. Sie vermarkten die TV- und Marketingrechte, 
auch Naming-Rights, etwa von Arenen, und sind natürlich auch im Seg-
ment New Media und Merchandising für ihre Kunden aktiv. Ein solides 
rechtliches Fundament ist für das Funktionieren der Vermarktung un-
erlässlich, zumal stets mehrere Beteiligte und Rechteinhaber involviert 
sind. Im Kern geht es um die schon angesprochenen komplexen Rechts-
fragen und vor allem um Details einer sinnvollen vertraglichen Konzi-
pierung. Als Beispiel: Bei der Vermarktung eines großen Sport-events 
geht es um Schutzmaßnahmen gegen ›Trittbrettfahrer‹ – das sogenannte 
›Ambush Marketing‹. Hier ist rechtlich zu beraten, was präventiv gestal-
terisch im Vorfeld der Veranstaltung zu tun ist, um den Wert der Spon-
soringmaßnahme sowohl zum Wohle des Sponsors als auch zum Wer-
terhalt der von dem Veranstalter vergebenen Rechte zu schützen.

Nehmen wir mal ein ganz normales Spiel der 1. Fußballbundesliga. Welche spor-
trechtlichen Betrachtungsweisen und Verflechtungen ergeben sich dabei? Nur 
ein kurzer Abriss und ein paar Beispiele: rote Karte. Für wie viele Spiele 
wird der Fußballspieler gesperrt? Dies ist die übliche Auseinanderset-
zung vor dem DFB-Sportgericht, die auf Seiten der Bundesliga-Clubs 
nicht selten mit anwaltlichem Beistand geführt wird. Denn es kann für 
den laufenden Ligawettbewerb ein entscheidender Faktor sein, ob ein 
Spieler für zwei oder für vier Spiele gesperrt wird. Lag der roten Karte 
ein vorsätzliches Foulspiel mit Verletzungsfolge zu Grunde, kann auch 
ein strafrechtlicher Aspekt – Stichwort Körperverletzung – hinzukom-
men. Sind Spieler, wie derzeit leider, in den Wettskandal verwickelt, 
geht es ebenfalls um die Belegung einer Sperrstrafe durch das DFB-
Sportgericht. Daneben sind in solchen Fällen arbeits- und strafrecht-
liche Maßnahmen zu erwarten. Ein weiteres Szenario: Der Club der 
Heimmannschaft wird seitens des DFB mit einer Geldstrafe belegt, weil 
ein Zuschauer ein Feuerzeug auf den Schiedsrichter geworfen hat. Nach 
welchen Kriterien kann der Club Regress beim werfenden Zuschau-
er nehmen? Und schließlich: Bei jedem Spiel der 1. Fußballbundesliga 
kommen komplexe Aspekte des Eventrechts zum Tragen. Vertrags-, 
haftungs- und versicherungsrechtliche Fragen, ebenso wie behördliche 
Genehmigungen. Nicht ohne Grund nimmt die Anzahl der Bundesliga-
Clubs mit eigenen Rechtsabteilungen zu.

Sie sind seit 1998 Anwalt – inwiefern hat sich Sportrecht seitdem verändert? 
Die Kommerzialisierung des Sports hatte schon 1998 ein hohes Niveau. 
Die Betätigungsfelder im Sportrecht haben sich seitdem jedenfalls in 
der Masse stetig erweitert. Auch die Anzahl von Gerichtsentscheidun-
gen, denen Sportsachverhalte zu Grunde liegen, hat spürbar zugenom-
men. Letztlich ist das Sportrecht, das sich mit Sachverhalten des Sports 
mit unterschiedlichem Rechtsbezug befasst, nicht statisch und geht mit 
der Zeit. New Media-Sachverhalte waren beispielsweise 1998 kaum re-
levant und sind heute bei einer komplexen Gesamtvermarktung, zum 
Beispiel einer Liga, nicht wegzudenken. �O	� Fragen: Thomas Günther
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